
Münster, 13.04.2023

Rundschreiben des BSW zum Sommersemester 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

das aktuelle Sommersemester hat mit dem Vorlesungsbeginn an der WWU am 3. April bereits begonnen.
An den Fachhochschulen und der KatHo ist das Semester bereits ein paar Wochen alt.
Mit diesem Rundschreiben zum Semesterbeginn möchten wir die Bewohner*innen in unseren
Studierendenwohnheimen und weiteren Einrichtungen über einige Entwicklungen und Neuigkeiten im BSW
informieren. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen mit der notwendigen Aufmerksamkeit, damit alle
ausreichend informiert in das kommende Semester starten können.

1. Keine Mietpreissteigerungen im SoSe 2023!

Mehrfach wurden Anfragen an das BSW gerichtet, ob es im Sommersemester aufgrund der aktuellen hohen
Inflation und der gestiegenen Energiepreise weitere Mietpreissteigerungen geben wird.
Nach den Mietanpassungen zum 1. Januar 2023 sieht die Leitung des BSW aktuell keinen Anlass dazu, die
Mietpreise innerhalb einer kurzen Zeitspanne erneut anzupassen. Die Kosten für Energie haben sich etwas
stabilisiert und die staatlichen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen (Stichwort Energiepreisbremse)
wirken sich auch auf die Kosten des BSW positiv aus.
Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt eine Mietpreissteigerung im laufenden Sommersemester für alle
Einrichtungen des BSW ausgeschlossen werden.

Zum Wintersemester 2023/2024 müssen wir die Lage neu bewerten und ggf. müssen Preis- und
Lohnkostensteigerungen an die Bewohner*innen weitergegeben werden. Wie bei den Mietanpassungen in
der Vergangenheit, werden wir auch bei zukünftigen Steigerungen darauf achten, diese möglichst frühzeitig
an die Bewohner*innen zu kommunizieren, so dass alle Personen die Möglichkeit haben Alternativen zu
prüfen und ggf. Verträge fristgerecht zu kündigen.

2. Neue „übergreifende“ Hausordnung im BSW

Die seit 2018 gültige „übergreifende Hausordnung“ des BSW wurde geändert und bereits über die
Schwarzen Bretter veröffentlicht. Die übergreifende Hausordnung beinhaltet die verbindlichen Regelungen
für alle Einrichtungen des BSW. Wir bitten darum, sich mit diesen angepassten Regelungen vertraut zu
machen und diese zu berücksichtigen. Verstöße gegen die Hausordnung – insbesondere dann, wenn sie
vorsätzlich oder mehrmals auftreten – können zu einer Kündigung des Mietverhältnisses führen. Hierauf
wollen wir nur noch einmal entschieden hinweisen und gleichzeitig unserer Hoffnung Ausdruck verleihen,
dass wir auf das christlich/gemeinschaftliche und solidarische Zusammenleben unserer Bewohner*innen
setzen.
Die veränderte übergreifende Hausordnung finden Sie – wie weitere Dokumente oder Hinweise für die
Bewohner*innen im BSW – auf unserer Homepage unter: https://bsw-muenster.de/de/fuer-bewohner-innen/
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Zusätzlich zur übergreifenden Hausordnung hat jedes Wohnheim/jede Einrichtung die Möglichkeit einen
sog. „Anhang“ zu formulieren. Die aktuellen Anhänge befinden sich ebenfalls auf der Homepage des BSW.
Wir laden die Hausgemeinschaften und die Funktionsträger*innen ein, sich diese Anhänge regelmäßig
anzusehen und ggf. Veränderungen in den Häusern dort abzubilden. Grundsätzlich sind die
Hausgemeinschaften in der Formulierung dieser Anlagen frei. Wichtig ist aber, dass die „internen
Regelungen“ nicht im Widerspruch zur übergreifenden Hausordnung stehen. Die Anhänge sind vor der
Veröffentlichung dem BSW zuzuleiten und werden nach Sichtung in Kraft gesetzt.

3. Änderung Reinigungsdienstleistungen in den Küchen und Gemeinschaftsräumen

Die bisherige Praxis in einigen Einrichtungen, dass die Oberflächen der Küchen und des Mobiliars in den
Gemeinschaftsräumen durch die Mitarbeitenden der externen Reinigungsfirmen wöchentlich gereinigt
wurden, hat sich nicht bewährt. Zum SoSe 2023 gibt es daher folgende Änderung bei den Reinigungs-
dienstleistungen:

- Die Oberflächen der Küchen (Arbeitsplatten, Herde etc.) werden nicht mehr regelmäßig durch
Mitarbeitende gereinigt – die sog. „Unterhaltsreinigung“, d.h. die tägliche/regelmäßige Reinigung
der Arbeits- und Gebrauchsflächen obliegt nur noch den Bewohner*innen!

- Das BSW sorgt für eine regelmäßige und möglichst gründliche Reinigung der Böden und insb. der
sanitären Anlagen – sofern diese gemeinschaftlich genutzt werden (Einzelbäder werden nicht
durch das BSW gereinigt!)

- Die zur Verfügung gestellten Reinigungs- und Küchenutensilien des BSW werden regelmäßig (i.d.R.
monatlich) auf Vollständigkeit und Zustand überprüft. Verluste sind von den Bewohner*innen der
jeweiligen Wohngemeinschaft (Flur/WG) zu bezahlen! – Bei der Kontrolle der Reinigungs- und
Küchenutensilien werden die Mitarbeitenden des BSW auch den „Gesamtzustand“ der Küchen und
Gemeinschaftsräume in den Blick nehmen

- Das BSW wird für die Küchen und Gemeinschaftsräume eine semesterliche „Grundreinigung“
einführen. Durch Personal des BSW oder der Reinigungsfirmen soll so sichergestellt werden, dass
eine Grundsauberkeit vorhanden ist und die Möbel/Geräte langfristig zur Nutzung zur Verfügung
stehen

- Übermäßige Verschmutzungen, unhygienisches Verhalten, unsachgemäße Lagerung von
Lebensmitteln, Probleme mit Schädlingen o.ä. werden wir mit den jeweiligen Wohngemeinschaften
nach bekanntwerden zeitnah thematisieren und Verbesserungen/Verhaltensänderungen
einfordern!

4. Verlängerungsverfahren im SoSe 2023/Anpassungen der Zimmer-Kautionen

Das Verlängerungsverfahren für alle Bewohner*innen, deren Mietverträge zum Ende des Sommersemesters
auslaufen und die eine grundsätzliche Möglichkeit zur Verlängerung haben, wird in Kürze beginnen.
Verlängerungsanträge sind – wie bereits mitgeteilt – über die BSW-Wohnheimverwaltung einzureichen.
Bei einer Verlängerung wird ab sofort eine Anpassung der Zimmerkautionen vorgenommen.
Die Kautionen betragen dann einheitlich 400 € für ein Einzelzimmer in Wohnheimen mit gemeinschaftlichen
Sanitäranlagen, 500 € für Einzelzimmer mit separaten Badezimmer und 800 € für Appartements (Zimmer
mit Bad und eigener Küchenzeile). Das bedeutet, dass mit dem Abschluss eines Verlängerungsvertrages
ggf. eine Kautionsaufstockung verbunden ist. Bitte beachten Sie dieses bei Ihren Planungen und bei der
Einreichung der Verlängerungsanträge.

5. Gästezimmerbuchungen für Gäste von Bewohner*innen und Studierende

Mit den neuen fünf Gästezimmern auf dem Tita-Cory-Campus (TCC), dem neuen Gäste-Appartement im
Überwasserhof und den beiden Gästezimmern im Collegium Marianum stehen nunmehr insg. acht
Gästezimmer im BSW zur Verfügung. Die Gästezimmer können für Gäste von Bewohner*innen aus allen
Einrichtungen des BSW gebucht werden! Im SoSe 2023 gelten für die Buchungen folgende Preise pro
Person pro Übernachtung:

- 15 € / Nacht für Studierende (Nachweis Studierendenausweis o .ä.)
- 20 € / Nacht für Personen in Weiterbildung/Fortbildung o. ä.
- 25 € / Nacht für Personen ohne Nachweis (Privatbuchungen von Eltern o. ä.)



Bei Übernachtungen von einer weiteren Person in den Gästezimmern verringert sich die
Übernachtungsgebühr jeweils um 5 €/Nacht.
Die Gästezimmer sind für einzelne Übernachtungen vorgesehen. Der Aufenthalt oder Buchungen ist für
max. sieben Nächte (eine Woche) möglich. In den Zimmern stellt das BSW Bettwäsche und Handtücher zur
Verfügung. Buchungsanfragen für die Gästezimmer bitte immer per E-Mail an info@bsw-muenster.de – bei
der Buchung bitte das Wohnheim und das Datum/den Zeitraum der Buchungsanfrage angeben.

6. Neue Festnetz-Telefonnummern für die Mitarbeitenden im BSW

Für das BSW wird aktuell eine neue Telefonanlage eingerichtet. Mit dieser neuen Telefonanlage werden alle
Mitarbeitende im BSW neue Festnetz-Telefonnummern erhalten. Die dienstlichen Mobilfunknummern
bleiben unverändert. Die Umstellung ist für Anfang Mai vorgesehen. Die bisherigen Telefonnummern
bleiben aber auch noch eine gewisse Zeit aktiv oder über diese werden den Anrufer*innen die neuen
Nummern mitgeteilt.
Die neue „Hauptnummer“ des BSW wird lauten: 0251 – 952020-000 und die Nummer für den
Bereitschaftsdienst wird die 0251 – 952020-999 sein. Über die jeweiligen Telefonnummern der einzelnen
Mitarbeitenden werden wir auf der Homepage des BSW informieren.

7. Kommunikation per E-Mail

Die Anzahl der Bewohner*innen und die Anzahl der Mitarbeitenden, die mit Verwaltungs- oder
Kommunikationsprozessen verbunden sind, hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Bei vielen
Anfragen, Buchungen von Gästezimmern, Tagungs- oder Gruppenräumen o. ä. werden teilweise nur
unvollständige Absender*innen-Informationen angegeben. Daher fällt es uns oft schwer, die Anfragen
zuzuordnen. Bei Anfragen an das BSW daher bitte immer den vollständigen Namen (Vorname und
Nachnamen), das Wohnheim/die Einrichtung in der Sie wohnen und Ihre Zimmernummer angeben!

8. SAVE THE DATE  - Große Einweihung des Tita-Cory-Campus am Sa., 13. Mai ab 19:00 Uhr

Am Samstag, 13. Mai wird der neue Tita-Cory-Campus mit einem großen Fest eingeweiht. Nach dem
offiziellen Empfang am Nachmittag laden wir alle Bewohner*innen des BSW, Interessierte und und ganz
besonders Studierende aus Münster zum offenen Bühnen- und Begegnungsprogramm auf dem TCC ein!
Neben Essens- und Getränkeständen – zu studentischen Preisen – wird es eine Cocktail-Bar des Café
Milagro und gute Musik geben. – Herzliche Einladung, sich den Termin vorzumerken!

Wir wünschen allen Bewohner*innen im BSW ein gutes und erfolgreiches Sommersemester. Wir freuen uns
auf die Begegnungen und Gespräche bei den anstehenden Hausversammlungen oder den zahlreichen
weiteren Gelegenheiten und Treffen. Gänzlich ohne „Corona-Auflagen“ kann nun endlich wieder ein
Zusammenkommen und Zusammenleben stattfinden – als Mitarbeitende des BSW freuen wir uns sehr
darauf!

Allen Bewohner*innen, Ihren Familien und Freunden wünschen wir eine frohe Osterzeit!

Herzliche Grüße
für die Mitarbeiter*innen und Verantwortlichen im BSW

gez. Markus Hoffmann
Geschäftsführer

Die aktuellen Kontaktdaten der Mitarbeitenden im BSW finden Sie unter:
https://bsw-muenster.de/de/ansprechpersonen/


